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Newsletter 24 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG 

 

Anleihegläubigerversammlung am 21.05.2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir melden uns heute mit Neuigkeiten zur SINGULUS TECHNOLOGIES AG bei 

Ihnen zurück.  

 

Nachdem eine weitere Abstimmung ohne Versammlung vom 25.04.204 bis zum 

29.04.2024 nicht beschlussfähig war, hat die Gesellschaft die Anleihegläubiger zu 

einer Präsenzversammlung am 21.05.2024 eingeladen. Die Versammlung findet um 

13.30 Uhr in den Räumen des Crowne Plaza Frankfurt - Congress Hotel, Lyoner 

Straße 44-48, 60528 Frankfurt am Main statt.  

 

 

Tagesordnung 

 

Die Tagesordnung ist identisch zur Tagesordnung der Abstimmung ohne Versamm-

lung und sieht folgende Punkte vor: 

 

1. Laufzeitverlängerung über den 22.07.2026 hinaus bis zum 22.07.2029 und 

Anpassung der Verzinsung von 4,5% auf 5,5%. 

2. Änderung der Anleihebedingungen zur Ermöglichung der Bestellung von 

Sicherheiten an Drittsicherungsgeber 

3. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Guthabens auf dem verpfände-

ten Sperrkonto 

4. Verzicht auf Kündigungsrechte im Falle einer verfehlten Zahlungsverpflich-

tung, einer Zahlungseinstellung, einer Insolvenz oder einer Liquidation einer 

wesentlichen Tochtergesellschaft 

 

Der genaue Wortlaut ist jeweils auf der Website der Emittentin unter  

https://www.singulus.com/de/glaeubigerversammlung/ abrufbar.  

 

 

Einschätzung der SdK 

 

Die Gesellschaft fordert seit Jahren immer weitere Zugeständnisse der Anleiheinha-

ber. Hintergrund der derzeitigen Beschlussvorschläge ist laut Gesellschaft, dass 

zwar für die kommenden zwölf Monate eine Durchfinanzierung ihres Geschäftsbe-

triebs gesichert ist; um jedoch auch mittel- und langfristig eine solche Durchfinan-

zierung sicherstellen zu können und um den finanziellen Handlungsspielraum der 

Gesellschaft zu erweitern, sei eine Anpassung der Anleihebedingungen erforderlich. 
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Dese Standardformulierung überzeugt uns nicht. Die Anleihe ist nach den derzeit 

geltenden Anleihebedingungen am 22.07.2026 zur Rückzahlung fällig. Damit be-

steht aus unserer Sicht noch ausreichend Zeit und es ist nicht erforderlich, bereits 

heute die Laufzeit um weitere drei Jahre zu verlängern. Zudem ist die Anpassung 

der Verzinsung nicht adäquat zum Risiko der Anleihe. Schließlich werden weitge-

hend sichere Anlagen wie Tagesgelder je nach Bank derzeit auch mit bis zu 4 % 

verzinst. Eine Unternehmensanleihe ist aus unserer Sicht wesentlich risikoreicher 

und muss daher auch wesentlich höher verzinst werden.  

 

Die übrigen Tagesordnungspunkte weichen weitgehend die Auflagen wieder auf, 

die der Gesellschaft im Gegenzug zu den fortlaufenden Zugeständnissen der Anlei-

heinhaber „auferlegt“ worden sind. Es ist aus unserer Sicht nicht erkennbar, dass 

sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren wirtschaftlich stabilisiert hat und 

geeignete Maßnahmen für eine Sanierung getroffen hat. Das EBITDA für 2023 war 

mit -7,3 Mio. Euro erneut negativ, der Auftragsbestand und der Umsatz sind rück-

läufig.  

 

Die SdK lehnt daher alle Tagesordnungspunkte ab.  

 

 

Kostenlose Stimmrechtsvertretung 

 

Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist nicht erforderlich. Die SdK bietet wieder 

eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an. Die entsprechende Vollmacht kann unter 

www.sdk.org/singulus abgerufen werden. Sofern Sie uns bereits in der Vergangen-

heit eine Vollmacht erteilt haben, ist diese nach wie vor gültig! Bitte beachten Sie 

aber, dass für die Ausübung des Stimmrechts eine Sperrbescheinigung der Depot-

bank erforderlich ist. Zudem sehen die Anleihebedingungen vor, dass eine Anmel-

dung zur Versammlung bis spätestens 18.05.2024, 24 Uhr, erforderlich ist. Bei In-

anspruchnahme der Stimmrechtsvertretung übernimmt die SdK die Anmeldung für 

Sie.  

 

Sie müssen dann nur die Vollmacht (soweit noch nicht früher erteilt) und die Sperr-

bescheinigung bis spätestens 14.05.2024 an die SdK senden: 

 

Per Mail: info@sdk.org 

Oder per Fax: 089 / 20 20 846 10 

Oder per Post: SdK e.V., Hackenstr. 7b, 80331 München 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 03.05.2024  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der SINGULUS TECHNOLOGIES AG! 
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